
§ 2 Grundsätzliche Anwendbarkeit des Unionsrechts auf den
Bereich des Urheberrechts

Art. 5 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 EUV enthält den Grundsatz der begrenzten Einze-
lermächtigung.13 Danach verbleiben diejenigen Materien, die nicht der Union
zugeordnet werden, in der Kompetenz der Mitgliedstaaten. Das macht es nö-
tig, für urheberrechtliche Rechtsetzungsakte der Union eine tragfähige Kom-
petenzgrundlage im Primärrecht zu identifizieren. Doch bevor die Suche nach
einem geeigneten Kompetenztitel aufgenommen werden soll, soll hier auf die
Frage eingegangen werden, ob das Unionsrecht insgesamt auf das Urheberrecht
überhaupt Anwendung findet. Hieran könnte man unter zwei Gesichtspunkten
Zweifel hegen. Zum einen wird das Urheberrecht im europäischen Primärrecht
nicht ausdrücklich erwähnt (§ 2.I.). Zum anderen ließe sich annehmen, dass
bestimmte Normen des Primärrechts das Urheberrecht quasi ex post aus dem
Anwendungsbereich des Unionsrechts ausklammern (§ 2.II.).

I. Die Nichterwähnung des Urheberrechts im europäischen Primärrecht

Der EU-Vertrag und der AEU-Vertrag enthalten nicht nur keine ausdrück-
liche Kompetenzgrundlage speziell für das Urheberrecht, das Urheberrecht
wird darüber hinaus – auch nach dem Vertrag von Lissabon – an keiner Stel-
le des EU-Vertrages oder des AEU-Vertrages auch nur erwähnt. Der Begriff
des geistigen Eigentums findet sich hingegen nicht nur im vorbezeichneten
Art. 118 AEUV sowie an anderen Stellen des AEU-Vertrages, sondern sogar
in Art. 17 Abs. 2 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union14. Die-
ser explizite Schutz des geistigen Eigentums als Teil der Eigentumsgarantie in

13 Zu diesem Grundsatz unten, §3.
14 Im Folgenden: Grundrechtecharta – GRC.
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§ 2 Anwendbarkeit des Unionsrechts auf den Bereich des Urheberrechts

Art. 17 Abs. 2 der Grundrechtecharta, die nach Art. 6 Abs. 1 EUV verbindliches
Primärrecht ist,15ist ein Novum des Vertrages von Lissabon.16

Geht man davon aus, dass der Begriff des geistigen Eigentums auch das Ur-
heberrecht mit umfasst,17 dann kann heute zumindest nicht aus der Abwesen-
heit jeder Erwähnung des Urheberrechts im Primärrecht gefolgert werden, das
Urheberrecht sei aus dem Bereich des Unionsrechts gänzlich ausgeklammert.

Genau so wurde aber in der Anfangsphase urheberrechtlicher Rechtsetzung
in der Union zu Beginn der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts argu-
mentiert, somit freilich zu einer Zeit, in der tatsächlich weder das Urheberrecht
noch das geistige Eigentum im europäischen Primärrecht erschienen.18 Es sei
davon auszugehen, dass die Verfasser der Verträge das Urheberrecht aus die-
sen ausnehmen wollten. Daher dürfe man eine Kompetenz für urheberrechtliche
Regelungen im Hinblick auf den Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung
auch nicht über andere Kompetenztitel konstruieren.19

15 Zu den Folgen des Verbindlichwerdens der Charta, insbesondere zu ihrem Ver-
hältnis zu den allgemeinen Rechtsgrundsätzen der Union und zur Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (Eu-
ropäische Menschenrechtskonvention, EMRK) Fischer/Früh/Jaeger, EuLF 2009,
II-29, II-30 f.; ausführlich Postl in: Brosinger/Fischer/Früh, Reformvertrag, 8 ff.;
Pache/Rösch, EuZW 2008, 519, 519 ff; Grabenwarter in: Tettinger/Stern, B.III.
Rn. 12 ff.; Borowsky in: Meyer, Vor Titel VII Rn. 15.

16 Da der grundrechtliche Schutz des geistigen Eigentums in der Union auch schon
vor der expliziten Erwähnung in der Charta als Element der Verfassungsüberliefe-
rungen der Mitgliedstaaten und der EMRK anerkannt war, bleiben die materiellen
Änderungen durch die Erwähnung des geistigen Eigentums in der Charta sowie
deren Verbindlichwerden jedoch überschaubar. Hierzu Fischer/Früh/Jaeger, EuLF
2009, II-29, II-30 f.; Postl in: Brosinger/Fischer/Früh, Reformvertrag, 13 ff.; Uber-
tazzi, IIC 2007, 881, 882. Vgl. auch (noch zum Verfassungsvertrag) Hilty, Entwick-
lungsperspektiven, 142.
Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 EUV bestimmt sogar ausdrücklich, dass die Grundrecht-
echarta ohne Einfluss auf die Kompetenzverteilung in der Union bleibt. Da wir
uns hier auf solche Änderungen konzentrieren wollen, die die möglichen Kompe-
tenzgrundlagen der Gemeinschaft bzw. Union für die Regelung des Urheberrechts
betreffen, kann der grundrechtliche Schutz des geistigen Eigentums nach dem Ver-
trag von Lissabon also zunächst einmal außer Betracht bleiben.

17 Dies ist für den Bereich des Unionsrechts nicht unumstritten. Ausführlich hierzu
unten, § 4.III.2.b).

18 Lediglich Anhang III des EWG-Vertrages erwähnte die Erträgnisse aus dem Ur-
heberrecht in der Liste derjenigen Transaktionen, für die die Mitgliedstaaten ge-
mäß Art. 106 Abs. 3 EWG keine neuen Beschränkungen einführen durften. Hierzu
Ubertazzi, GRUR Int. 1984, 327, 327; Benabou, Droit d’auteur et droit commun-
autaire, Rn. 29; Schieble, Kompetenz der EG, 120.

19 Zu dieser anfänglichen Diskussion ausführlich Benabou, Droit d’auteur et droit
communautaire, Rn. 20 ff.; vgl. auch Schieble, Kompetenz der EG, 119 ff.; Uber-
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I. Die Nichterwähnung des Urheberrechts im europäischen Primärrecht

Mit der Ergänzung des heutigen Art. 207 AEUV (damals Art. 113 EWG, der
zu Art. 133 EGV wurde) durch den Vertrag von Amsterdam zur Änderung des
Vertrages über die Europäische Union, der Verträge zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaften20 fand der Begriff des geistigen Eigentums Eingang
in den Vertragstext.21 Dass das geistige Eigentum insgesamt nicht gänzlich aus

tazzi, GRUR Int. 1984, 327, 327 f.
Im Einzelnen wurde entlang folgender Linien argumentiert:
Wenn Art. 36 EWG (Art. 36 AEUV, Art. 30 EGV) Beschränkungen der Warenver-
kehrsfreiheit aus Gründen des gewerblichen und kommerziellen Eigentums zulas-
se, nicht aber wegen des Urheberrechts, obwohl dieses doch ebenso zu Beschrän-
kungen der Warenverkehrsfreiheit führen könne, dann gehe diese Vorschrift of-
fenbar davon aus, dass urheberrechtliche Belange gänzlich außerhalb des Anwen-
dungsbereichs des Vertrages lägen. Andernfalls wäre sicher auch eine Beschrän-
kung der Verkehrsfreiheiten durch das Urheberrecht bedacht worden und hätte in
Art. 36 EWG Erwähnung gefunden. Das Fehlen des Urheberrechts wurde denn
auch unter Hinweis auf dessen urheberpersönlichkeitsrechtliche Aspekte, die es
von gewerblichem Eigentum unterschieden, erklärt. In diesem Sinne Sieger, FuR
1977, 283.
Denkbar schien aber auch, was andere Stimmen vorbrachten, dass nämlich das Ur-
heberrecht sehr wohl in den Anwendungsbereich des Vertrages falle, aber nicht von
der Ausnahme des Art. 36 EWG erfasst werde, sodass das Urheberrecht sogar –
anders als das gewerbliche Eigentum – der Warenverkehrsfreiheit voll unterworfen
sei. Vgl. Johannes, Gewerblicher Rechtsschutz, 55; Ubertazzi, GRUR Int. 1984,
327, 329 f.
Die herrschende Meinung ging indes davon aus, dass das Urheberrecht sowohl
in den Anwendungsbereich des Vertrages falle als auch von der Ausnahmevor-
schrift des Art. 36 EWG erfasst werde. Hierzu Schieble, Kompetenz der EG, 122;
Benabou, Droit d’auteur et droit communautaire, Rn. 27; Johannes, Gewerblicher
Rechtsschutz, 55 f.; vgl. auch Ubertazzi, GRUR Int. 1984, 327, 329; für eine ana-
loge Anwendung des Art. 36 EWG Dietz, Urheberrecht in der EG, Rn. 29.
Der EuGH entschied die Streitfrage schließlich in letzterem Sinn, indem er an-
nahm, ein dem Urheberrecht verwandtes Schutzrecht falle in den Anwendungsbe-
reich des Vertrages, könne aber – soweit es seinen Bestand anbelange – Beein-
trächtigungen der Warenverkehrsfreiheit rechtfertigen. Vgl. EuGH, 8.6.1971, Rs.
78/70 , 1971, 487 – Polydor, Rn. 11; hierzu Benabou, Droit d’auteur et droit com-
munautaire, Rn. 36 f. Vgl. auch EuGH, 20.1.1981, Verb. Rs. 55/80 und 57/80, Slg.
1981, 147 – Gebührendifferenz II, Rn. 8 f.; hierzu Benabou, Droit d’auteur et droit
communautaire, Rn. 39 ff. EuGH, 24.1.1989, Rs. 341/87, Slg. 1989, 79 – Patri-
cia, Rn. 7. EuGH, 20.10.1993, Verb. Rs. C-92/92 und C-326/92, Slg. 1993, I-5145
– Phil Collins, Rn. 22 f.; hierzu Benabou, Droit d’auteur et droit communautaire,
Rn. 100. Damit stand zumindest fest, dass das Urheberrecht – auch wenn es nicht
ausdrücklich im EWG-Vertrag genannt wurde – nicht von vornherein aus dem An-
wendungsbereich des Vertrages ausgeschlossen war.

20 ABl. EU 1997/C-340, im Folgenden: Vertrag von Amsterdam.
21 Zur Entwicklung der Vorschrift Weiß in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, 44. Ergänzungs-

lieferung, 2011, Art. 207 AEUV Rn. 1 ff.; Vedder/Lorenzmeier in: Grabitz/Hilf , 40.
Ergänzungslieferung, 2009, Art. 133 EGV Rn. 2.
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§ 2 Anwendbarkeit des Unionsrechts auf den Bereich des Urheberrechts

dem Anwendungsbereich der Verträge ausgenommen sein konnte, wurde somit
auch textuell belegbar. Schon vor dem Vertrag von Lissabon konnte daher aus
einer schlichten Nichterwähnung im europäischen Primärrecht nicht mehr auf
die Unanwendbarkeit des Unionsrechts auf das Recht des geistigen Eigentums
geschlossen werden.

Eine andere Frage, auf die noch einzugehen sein wird, ist aber, inwieweit
der primärrechtliche Begriff des geistigen Eigentums das Urheberrecht mit ein-
schließt.22 Soweit man aber den Begriff des geistigen Eigentums auch auf das
Urheberrecht erstreckt, verfängt das Argument der Nichterwähnung des Ur-
heberrechts im Primärrecht spätestens seit dem Vertrag von Amsterdam nicht
mehr.

II. Ausklammerung des Urheberrechts aus dem Anwendungsbereich des
Unionsrechts durch primärrechtliche Vorschriften

Wenn also das Unionsrecht trotz der Nichterwähnung des Urheberrechts grund-
sätzlich Anwendung auch auf diesen Bereich des geistigen Eigentums bean-
sprucht, so können doch – so die zweite Argumentationslinie für eine Ausklam-
merung des Urheberrechts aus dem Unionsrecht – bestimmte Vorschriften des
Primärrechts das Urheberrecht ex post ausnehmen. Wir wollen hier kurz auf
diese möglichen Ausschlussvorschriften eingehen.

1. Art. 36 AEUV (Art. 30 EGV, Art. 36 EWG)

Als solche Ausnahmevorschrift wurde in der Anfangszeit urheberrechtlicher
Rechtsetzung auf Unionsebene Art. 36 AEUV (damals Art. 36 EWG) ange-
führt. Der dort erwähnte Begriff des gewerblichen und kommerziellen Eigen-
tums wurde weit ausgelegt, sodass er auch das Urheberrecht erfasste. Wenn nun
die Vorschrift Beeinträchtigungen der Warenverkehrsfreiheit zum Schutze die-
ses gewerblichen und kommerziellen Eigentums erlaube, so hieß es, dann stel-
le dies einen umfassenden Kompetenzvorbehalt zugunsten der Mitgliedstaaten

22 Hierzu unten, § 4.III.2.b).
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II. Ausklammerung aus dem Anwendungsbereich des Unionsrechts

dar.23 Der EuGH befand jedoch, dass die Ausnahmeregelung des Art. 36 EWG
die dort genannten Sachbereiche nicht den Kompetenzen der Union zugunsten
der Mitgliedstaaten entziehe, sondern nur Ausnahmen von der Warenverkehrs-
freiheit aufgrund nationaler Vorschriften autorisiere.24 Eine Einschränkung des
Anwendungsbereichs des Unionsrechts lässt sich Art. 36 AEUV daher nicht
entnehmen.

2. Art. 345 AEUV (Art. 295 EGV, Art. 222 EWG)

Als weitere denkbare Ausnahmevorschrift wird immer wieder Art. 345 AEUV
(Art. 295 EGV, Art. 222 EWG) angeführt. Dieser bestimmt, dass der Vertrag die
Eigentumsordnung in den Mitgliedstaaten unberührt lässt. Immer dann, wenn in
der wissenschaftlichen Diskussion die Kompetenzen der Union im Bereich des
Urheberrechts diskutiert werden, wird mit hartnäckiger Vorliebe auf diese Norm
Bezug genommen.25 Wir werden jedoch sehen, dass Art. 345 AEUV ohne jede
Bedeutung für die urheberrechtliche Rechtsetzung in der Union ist und daher in
der weiteren, an Problemen ohnehin reichen Diskussion über die Kompetenzen
der Union getrost auf eine Erörterung dieser Norm verzichtet werden kann.

a) Art. 345 AEUV als negative Kompetenzbestimmung

Wie die Norm des Art. 345 AEUV dogmatisch einzuordnen ist und wie sie
wirkt, ist umstritten. Die wohl herrschende Meinung geht davon aus, dass der
von der Vorschrift erfasste Bereich der Eigentumsordnung vollständig aus dem
Zuständigkeitsbereich der Union ausgeklammert wird, da es sich um eine nega-
tive Kompetenzbestimmung handele.26 Auch der EuGH scheint dieser Ansicht

23 Vgl. das Parteivorbringen in EuGH, 15.12.1976, Rs. 35/76, Slg. 1976, 1871 –
Simmenthal, Rn. 22 ; vgl. auch Benabou, Droit d’auteur et droit communautaire,
Rn. 27.

24 EuGH, 15.12.1976, Rs. 35/76, Slg. 1976, 1871 – Simmenthal, Rn. 23/24; EuGH,
5.10.1977, Rs. 5/77, Slg. 1977, 1555 – Tedeschi, Rn. 33/35; EuGH, 12.7.1979,
Rs. 153/78, Slg. 1979, 2555 – Fleischzubereitungen, 5; EuGH, 4.10.1991, Rs. C-
367/89, Slg. 1991, I-4621 – Aimé Richardt, 19; EuGH, 13.7.1995, Rs. C-350/92,
Slg. 1995, I-1985 – Arzneimittelschutzzertifikat, 21 f. Hierzu auch Schieble, Kom-
petenz der EG, 122.

25 Vgl. etwa Peifer, GRUR Int. 2010, 671, 675.
26 Vgl. die Nachweise bei Kingreen in: Calliess/Ruffert, Art 345 AEUV Rn. 5 .
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§ 2 Anwendbarkeit des Unionsrechts auf den Bereich des Urheberrechts

zuzuneigen, wenn er meint, der Bereich der Eigentumsordnung verbleibe in der
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.27

Demgegenüber vertritt eine nicht unbedeutende andere Ansicht im Schrift-
tum die Auffassung, es handele sich lediglich um eine Kompetenzausübungs-
schranke.28 Hiergegen spricht die systematische Stellung des Art. 345 AEUV
bei den Allgemeinen und Schlussbestimmungen des AEU-Vertrages, welche
auf eine übergeordnete Bedeutung hindeutet. Darüber hinaus lässt sich ein
Wortlautargument anführen, denn Art. 345 AEUV bestimmt, dass die Verträge,
also die Verträge in ihrer Gesamtheit die nationalen Eigentumsordnungen unbe-
rührt lassen und nicht etwa nur Maßnahmen, die die Union aufgrund ihrer Kom-
petenzen ergreifen würde. Somit stellt Art. 345 AEUV anders als Art. 36 AEUV
einen echten Kompetenzvorbehalt zugunsten der Mitgliedstaaten dar, der die
Eigentumsordnung aus dem Anwendungsbereich des Unionsrechts ausnimmt.

Entscheidend für die Frage, ob das Urheberrecht von dieser Ausnahme er-
fasst wird, ist demnach, wie der Begriff der Eigentumsordnung zu verstehen
ist.

b) Der Begriff der Eigentumsordnung

Zum Teil wird unter Eigentumsordnung in einem weiten Sinne „die Gesamtheit
der Vorschriften [...], die in jedem Mitgliedstaat die mit dem Eigentum verbun-
denen Rechte und Pflichten, die Möglichkeiten zur Beschränkung oder Einzie-
hung von Eigentumsrechten sowie insbesondere auch die Rechte und Pflichten
bei der Überführung von privatem Eigentum in Gemeineigentum oder andere
Formen der Gemeinwirtschaft regeln,“ verstanden.29 Darunter würde also auch
die Ausgestaltung der rechtlichen Befugnisse des Eigentümers fallen. Im Hin-

27 EuGH, 20.10.1993, Verb. Rs. C-92/92 und C-326/92, Slg. 1993, I-5145 – Phil Col-
lins, Rn. 18 ff., 22; EuGH, 18.12.1997, Rs. C-309/96, Slg. 1997, I-7493 – Annibal-
di, Rn. 17, 23.

28 Noch zu Art 295 EGV: Bär-Bouyssière in: von der Groeben/Schwarze,
Art. 295 EGV Rn. 3. Unklar insofern Kingreen in: Calliess/Ruffert, Art. 345 EGV
Rn. 1 einerseits und Rn. 5 andererseits.

29 Bär-Bouyssière in: von der Groeben/Schwarze, Art. 295 EGV Rn. 7. Ähnlich
Schweitzer in: Grabitz/Hilf , 40. Ergänzungslieferung, 2009, Art. 295 EGV Rn. 3,
der aber nur die „wesentlichen Elemente der verfassungsrechtlichen Eigentums-
vorschriften der Mitgliedstaaten“ als erfasst ansieht.
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II. Ausklammerung aus dem Anwendungsbereich des Unionsrechts

blick auf den weiten Eigentumsbegriff, den die Unionsorgane verwenden,30 las-
sen sich hierunter selbstverständlich auch die Rechte des geistigen Eigentums
und ihre Ausgestaltung subsumieren.

Da aber jede Regelung im Bereich der Grundfreiheiten das Potential hat,
sich auf das Eigentum auszuwirken,31 kann Art. 345 AEUV nicht dahingehend
verstanden werden, dass die Union in ihrer Tätigkeit vollständig blockiert sein
soll, wenn Auswirkungen auf das Eigentum zu erwarten sind.32 Daher wird hier
eine Unterscheidung von Bestand und Ausübung der Eigentumsrechte vorge-
nommen.33 Das Unionsrecht dürfe nicht den Bestand der Rechte des geistigen
Eigentums berühren – die entsprechenden Regelungen blieben den Mitglied-
staaten überlassen –, wohl aber deren Ausübung.

Dass mit dieser Unterscheidung nur sehr schwer zu operieren ist,34 zeigt et-
wa die schwierige Einordnung der Schutzfrist der Rechte des geistigen Eigen-
tums, die nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 36 AEUV (Art. 30 EGV,
Art. 36 EWG) in den Bereich des Bestandes eines Rechts fällt und dementspre-
chend unionsrechtlich unangetastet zu bleiben hat.35 Würde man diesen Gedan-
ken konsequent verfolgen, würde das im Ergebnis bedeuten, dass die Union für
die Regelung des Kernbereichs der Eigentumsrechte wie etwa der Schutzfristen
der Rechte des geistigen Eigentums gänzlich inkompetent wäre. Angesichts der
Tätigkeiten der Union gerade auf diesem Gebiet36 müsste dieses Ergebnis er-
staunen. So hat dann auch der EuGH einer solchen Auslegung eine klare Absage
erteilt. Art. 345 AEUV (Art. 295 EGV, Art. 222 EWG) dürfe nicht dahingehend
verstanden werden, dass für alle Regelungen, die den Bestand eines gewerbli-
chen Schutzrechtes betreffen, allein die nationalen Gesetzgeber zuständig seien.

30 Vgl. Hilty/Henning-Bodewig, Leistungsschutzrechte zugunsten von Sportveran-
staltern?, 22.

31 Schieble, Kompetenz der EG, 130.
32 Benabou, Droit d’auteur et droit communautaire, Rn. 32.
33 Bär-Bouyssière in: von der Groeben/Schwarze, Art. 295 EGV Rn. 10 ff.; hierzu

auch Benabou, Droit d’auteur et droit communautaire, Rn. 32.
34 Schieble, Kompetenz der EG, 131; Benabou, Droit d’auteur et droit commun-

autaire, Rn. 58 Schack, Urheberrecht, Rn. 147.
35 EuGH, 24.1.1989, Rs. 341/87, Slg. 1989, 79 – Patricia, Rn. 12.
36 Vgl. die Richtlinie 93/98/EWG des Rates vom 29. Oktober 1993 zur Harmonisie-

rung der Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte,
ABl. EU 1993/L 290/9. Die Richtlinie wurde inzwischen neu gefasst als Richtlinie
2006/116/EG, ABl. EU 2006/L 372/12. Ausführlich unten, § 9.III.
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§ 2 Anwendbarkeit des Unionsrechts auf den Bereich des Urheberrechts

Eine Vereinheitlichung oder Angleichung der nationalen Rechtsvorschriften sei
trotz Art. 345 AEUV (Art. 295 EGV, Art. 222 EWG) möglich.37

Wenn aber Art. 345 AEUV – wie wir gesehen haben – eine negative Kompe-
tenzzuweisungsnorm darstellt, der Unionsgesetzgeber aber dennoch auch in den
Bereichen, die wie die Schutzfristen zum Bestand der Eigentumsrechte gehö-
ren, eine Zuständigkeit haben kann, so muss der Begriff der Eigentumsordnung
anders auszulegen sein. Es erscheint daher richtig, Art. 345 AEUV weniger auf
die inhaltliche Ausgestaltung der einzelnen Eigentumsrechte als vielmehr auf
die Eigentumsordnung als ganze zu beziehen.38 Auch die Entstehungsgeschich-
te des Art. 345 AEUV lehrt, dass es den Autoren des Vertrages nicht um die ein-
zelnen Eigentumsrechte, sondern um die Eigentumszuordnung, insbesondere an
den Produktionsmitteln ging.39

Mit anderen, vereinfachenden Worten gesagt: Art. 345 AEUV klammert die
Entscheidung zwischen Marktwirtschaft und Planwirtschaft aus dem Bereich
der Verträge aus. Sofern aber Eigentumsrechte gegeben sind, lassen sich der
Vorschrift jedoch keine Vorgaben für die inhaltliche Ausgestaltung der einzel-
nen Eigentumsrechte, also auch des Urheberrechts, entnehmen. Dieser Bereich
ist daher auch nicht aus der Zuständigkeit der Union ausgenommen.40 Auch auf
die Intensität, mit der in einzelne Eigentumsrechte eingegriffen wird, kann es in-
soweit nicht ankommen.41 Die inhaltliche Ausgestaltung des Urheberrechts ist
sicher eine bedeutende eigentumsrechtliche Frage. Mit der Entscheidung zwi-
schen Plan- und Marktwirtschaft – und nur hierum geht es bei Art. 345 AEUV
– hat sie jedoch nichts zu tun.

37 EuGH, 13.7.1995, Rs. C-350/92, Slg. 1995, I-1985 – Arzneimittelschutzzertifikat,
Rn. 19. Hierzu Schwartz in: von der Groeben/Schwarze, Art. 308 EGV Rn. 53 ff.

38 Schieble, Kompetenz der EG, 131; Dietz, Urheberrecht in der EG, Rn. 26; Kin-
green in: Calliess/Ruffert, Art 345 EGV Rn. 10, mit weiteren Nachweisen. Vgl.
auch den Diskussionsbericht zu einer Tagung des Instituts für Urheber- und Medi-
enrecht im Jahre 1993, Lausen, ZUM 1993, 359, 361 f.

39 Kingreen in: Calliess/Ruffert, Art. 345 EGV Rn. 2. Speziell aus urheberrechtlicher
Sicht Schack, Europäische Urheberrechts-Verordnung, 180.

40 So auch Schack, ZEuP 2000, 799, 818; Schack, ZGE 2009, 275, 281 f; van
Eechoud/Hugenholtz/van Gompel, Harmonizing European Copyright Law, 319 ff.
Im Ergebnis auch Gronau, Europäisches Urheberrecht, 20 f.

41 A.A. wohl Ullrich, Die gemeinschaftsrechtliche Entwicklung des Rechts des Geis-
tigen Eigentums, 49.

42 https://doi.org/10.5771/9783845254890_35, am 08.08.2024, 21:14:29
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845254890_35
https://www.nomos-elibrary.de/agb


III. Zwischenergebnis

3. Art. 351 AEUV (Art. 307 EGV, Art. 234 EWG)

Schließlich ist noch auf Art. 351 AEUV einzugehen. Dieser bestimmt, dass Ab-
kommen aus der Zeit vor dem Inkrafttreten der Römischen Verträge bzw. vor
dem Beitritt eines Mitgliedstaates zur Union durch die Verträge nicht berührt
werden. In diesem Zusammenhang ist auf die Revidierte Berner Übereinkunft
zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst (RBÜ) als vorbestehendes Ab-
kommen hingewiesen worden.42 Man könne argumentieren, dass die dort gere-
gelten Bereiche des Urheberrechts der Kompetenz der Union entzogen seien.

Sinn und Zweck der Vorschrift ist es indes, die Rechte Dritter Staaten aus
vorbestehenden Abkommen mit Mitgliedstaaten zu schützen.43 Soweit ein Mit-
gliedstaat Rechte aus einem solchen Abkommen herleiten kann, die mit dem
Unionsrecht unvereinbar sind, hat er durch seinen Beitritt auf diese Rechte je-
doch verzichtet.44

Die Einhaltung der Verpflichtungen gegenüber Drittstaaten wird zudem nur
dadurch erreicht, dass das Unionsrecht ausnahmsweise hinter Bestimmungen
des nationalen Rechts zurücktritt, sofern diese der Erfüllung vorbestehender
völkerrechtlicher Verpflichtungen des Mitgliedstaats dienen.45 Ein Verbot für
die Union, in solchen Bereichen gesetzgeberisch tätig zu werden, ergibt sich
hieraus demnach nicht.

III. Zwischenergebnis

Wir haben also gesehen, dass das Urheberrecht, auch wenn es nicht ausdrück-
lich in den Verträgen genannt wird, grundsätzlich in deren Anwendungsbereich
fällt und nicht durch bestimmte Vorschriften der Kompetenz der Union entzo-
gen wird.

42 Schieble, Kompetenz der EG, 132.
43 EuGH, 14.10.1980, Rs. 812/79, Slg. 1980, 2787 – Burgoa, Rn. 8; Schmalen-

bauch in: Calliess/Ruffert, Art. 351 AEUV Rn. 11; Lorenzmeier in: Grabitz/Hilf ,
40. Ergänzungslieferung, 2009, Art. 307 EGV Rn. 3 f.

44 EuGH, 27.2.1962, Rs. 10/61, Slg. 1962, 3 – Kommission ./. Italien, 22 f.;
Booß in: Lenz/Borchardt, Art. 351 AEUV Rn. 3; Schmalenbauch in: Calliess/
Ruffert, Art. 351 AEUV Rn. 11.

45 Schmalenbauch in: Calliess/Ruffert, Art. 351 AEUV Rn. 11; vgl. auch EuGH,
3.2.1994, Rs. C-13/93, Slg. 1994, I-371 – Minne, Rn. 17.
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